
 

Prüfungstermine für die  
Grund-, Mittel- und Oberschulen 

 
 
 
1. GRUNDSCHULE: 
 

In der Grundschule können die Schlussbewertungen 
schulbegleitend vorgezogen und bis Unterrichtsende 
abgeschlossen werden. Die Schlussbewertungen sind 
spätestens innerhalb des 1. Werktages vor Beginn der 
Abschlussprüfungen zu veröffentlichen. 
 
a) Abschluss- und Eignungsprüfungen: 

Die Abschlussprüfungen beginnen am 17. Juni 2000, die 
Eignungsprüfungen werden direkt anschließend 
durchgeführt. 

 
 
 

2. MITTELSCHULE: 
 

An den Mittelschulen beginnen die Schlussbewertungen nicht vor 
Freitag, den 09.06.2000 und sind am 16.06.2000 zu 
veröffentlichen. 
 
a)  Abschlussprüfungen: 

 Vorkonferenz am 17. Juni 2000 
 1. schriftliche Prüfung am 19. Juni 2000 
 2. schriftliche Prüfung am 20. Juni 2000 
 3. schriftliche Prüfung  am 21. Juni 2000 

 
Die Abschlussprüfungen müssen bis zum 30. Juni 2000 
abgeschlossen sein. In begründeten Ausnahmefällen kann 
dieser Termin jedoch überschritten werden. 

 
b) Eignungsprüfungen: 

Die Eignungsprüfungen beginnen am 19. Juni 2000 und 
müssen bis zum 30. Juni 2000 abgeschlossen sein. 
 



 
 
 

3. OBERSCHULE: 
 

An den Oberschulen, mit Ausnahme der Abschlussklassen der 
Lehranstalten, beginnen die Schlussbewertungen nicht vor 
Samstag, den 10.06.2000 und sind spätestens 2 Tage vor 
Beginn der Reifeprüfungen zu veröffentlichen. 
 
a) Fachprüfungen an den Lehranstalten: 

Die Fachprüfungen an den Lehranstalten können ab dem 
01.06.2000 beginnen und müssen bis zum 20. Juni 2000 
abgeschlossen sein. 
 

b) Eignungs- und Ergänzungsprüfungen: 
Laut Art. 5, Absatz 7 der Ministerialverordnung Nr. 128 vom 
14. Mai 1999 wird der Beginn der Eignungs- und 
Ergänzungsprüfungen vom Direktor nach Anhören des 
Lehrerkollegiums festgelegt. Diese Prüfungen müssen bis 
Ende Juni abgeschlossen sein. 
 
An Schulen, bei denen sich viele Kandidaten gemeldet 
haben, können die schriftlichen Eignungs- und 
Ergänzungsprüfungen bereits in der letzten Unterrichtswoche 
durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass der normale 
Unterrichtsbetrieb weiterläuft. 
 
Der Einschreibetermin für die Herbstsession der 
Ergänzungsprüfungen verfällt am 10. August 2000. Die 
Herbstsession beginnt am 1. September 2000 und muss bis 
zum Unterrichtsbeginn des nächsten Schuljahres, also bis 
zum 12.09.2000, abgeschlossen sein. 
 
N. B.: Zu den Ergänzungsprüfungen ist es nur einmal 
möglich anzutreten, entweder in der Sommer- oder in der 
Herbstsession. Die Herbstsession ist jenen Kandidaten 
vorbehalten, die bei Abschluss der Einschreibefrist für die 
Sommersession (20. März) die Schule besuchen. 
Kandidaten, die zu diesem Zeitpunkt nicht zur Schule gehen, 
können nur im Sommer zu den Ergänzungsprüfungen 
antreten. 
 



c) Reifeprüfungen: 
 Vorkonferenz: am 20. Juni 2000 
 1. schriftliche Prüfung  am 21. Juni 2000 

 


